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Was DDR-Juristen in gesamtdeutsche Reformdiskussionen einbringen könnten
Dr. h.c. RUDOLF WASSERMANN, Goslar, Präsident des Oberlandesgerichts a.D.

Als Juristen aus der früheren DDR auf einer Fortbildungstagung 
in Westdeutschland gefragt wurden, was sie am Rechtssystem, in 
dem sie ausgebildet waren, besonders bemerkens- und erhaltens
wert fänden, meinten sie, die einfachere, verständlichere Sprache 
etwa im DDR-Zivilgesetzbuch sei ein Vorzug gegenüber der in 
den bundesdeutschen Gesetzbüchern gepflegten Sprache. Daran ist 
etwas Wahres. Die Gesetzessprache ist in der Bundesrepublik leider 
ein noch immer unbewältigtes Thema.

An Versuchen, die Sprache des Rechts verständlicher zu ma
chen, hat es nicht gefehlt. Die Reihe der Kritiker beginnt mit 
dem preußischen Reformjuristen Suarez.1 In den zwanziger Jahren 
hat vor allem Gustav Radbruch viel getan, um Verbesserungen 
zu erreichen. Nicht nur, daß er selbst eine klare, einfache Prosa 
schrieb. Der von ihm als Reichsjustizminister verfaßte Entwurf 
zum Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuch von 19221 2 ist ein 
Muster dafür, wie sich der demokratische Gesetzgeber ausdrücken 
sollte.

Nach 1945 haben in der Bundesrepublik oft Veranstaltungen 
stattgefunden, in denen der öffentliche Sprachgebrauch im allge
meinen und die Sprache des Rechts und der Justiz im besonderen 
untersucht und Vorschläge zur Sprachverbesserung gemacht wur
den.3 Gewisse Erfolge sind zu verzeichnen. Der Sprachgebrauch 
ist gerade zum Kardinalthema dessen geworden, was unter der 
Bezeichnung Strategie der drei großen K’s (Kooperation, Kommu
nikation, Kompensation) die bundesdeutsche Justiz auf eine auch 
international beachtete Weise vermenschlicht hat.4 Vieles bleibt 
jedoch noch zu tun. Es wäre daher zu begrüßen, wenn Initiativen 
aus Ostdeutschland sich dieser Aufgabe mit annehmen könnten.

Die DDR-Juristen waren allerdings auf dieser Fortbildungsta
gung zu zurückhaltend, wenn sie glaubten, die ihnen gestellte 
Frage sei allein durch den Hinweis auf die Sprache zu beantworten. 
Es gibt weit mehr, womit sie die rechtspolitische Diskussion im 
vereinigten Deutschland befruchten können. So bietet z.B. der 
Gerichtsaufbau Anregungen für die Lösung der Frage, welche 
äußere Gestalt die gesamtdeutsche Justiz erhalten soll.

Sicher stößt man in Westdeutschland vielfach auf die Auffas
sung, die Strukturen des staatlichen Aufbaus müßten so erhalten 
bleiben, wie sie sind. Repräsentativ für das Bewußtsein in Justiz 
und Verwaltung ist diese Einstellung jedoch nicht. Es sei daran 
erinnert, daß die Diskussion über die Justizreform in Deutschland, 
die 1908 mit der berühmten Herrenhausrede Franz Adickes’ be
gann und in den 60er Jahren einen immensen Auftrieb erfuhr5, den 
damaligen Bundesjustizminister Gerhard Jahn zu Reformentwürfen 
über die Neugestaltung der Rechtspflege veranlaßten, die nach wie 
vor von Bedeutung sind.

Jahn propagierte damals, Beschlüssen des Nürnberger Partei
tages 1968 der SPD entsprechend und in Übereinstimmung mit 
den Reformplänen des Deutschen Richterbundes, einen dreistufi
gen Gerichtsaufbau, weil dieser sich gegenüber dem bestehenden 
viergliederigen durch Übersichtlichkeit, Klarheit und Transparenz 
auszeichnet.6 Wie in der bisherigen DDR sollte ein Kreisgericht 
das einheitliche Gericht erster Instanz in der ordentlichen Gerichts
barkeit sein. Über diesem stehend, sollten das Oberlandesgericht 
und der Bundesgerichtshof als Rechtsmittelgerichte ihre Aufgabe 
erfüllen. Zusätzlich zu den genannten Gesichtspunkten sprach auch 
der Grundsatz der Deckungsgleichheit zwischen Verwaltungs- und 
Gerichtseinheit für die Dreistufigkeit.

Jahn hat selbst geschildert, auf welche abenteuerliche Art seine 
Pläne zunichte gemacht wurden.7 Letztlich war eine politische 
Machtverlagerung, wie sie in der parlamentarischen Demokratie 
durch den Wähler vorgenommen wird, die Ursache. Nachdem der 
Pulverdampf jener bewegten Jahre, die mit innenpolitischen Aus
einandersetzungen überreichlich gefüllt waren, verflogen ist, steht 
nichts im Wege, den Gedanken der Dreistufigkeit wieder aufzuneh
men. Vor allem sollte bei der Vereinheitlichung des Gerichtswesens 
im vereinigten Deutschland die Zweispurigkeit mit dem Amts
und dem Landgericht als Gerichten der ersten Instanz beseitigt 
werden. Daß es erneut zu emotionalen Ausbrüchen kommt, wie sie 
damals die Diskussion belasteten8, ist kaum zu befürchten. Die mit 
Einzelrichtem versehenen Amtsgerichte arbeiten gewissermaßen 
billiger als die mit Richterkollegien ausgestatteten Landgerichte.

Die Personalnot hat deshalb dazu geführt, daß die Zuständigkeit 
der Amtsgerichte in Zivilsachen im Laufe der Zeit beträchtlich 
erweitert wurde, so daß man schon von dem Austrocknen der 
Landgerichte durch eine „Reform auf kaltem Wege“ gesprochen 
hat. Zudem wird faktisch in den Kammern der Landgerichte für 
Zivilsachen der Einzelrichter immer häufiger an Stelle des Kolle
giums tätig.9 Die Tatsachen haben mithin eine ganz andere Lage 
geschaffen, als sie in den 70er Jahren bestand.

Ein weiteres Thema, bei dem die Diskussion an formalen Struk
turen, wie sie in der DDR bestanden, nicht vorübergehen kann, ist 
die Juristenausbildung. Daß das bisherige Ausbildungssystem der 
Bundesrepublik reformbedürftig ist, steht seit Jahrzehnten außer 
Frage.10  11 Der Deutsche Juristentag 1990 in München hat dies jetzt 
nochmals bekräftigt. Da neue Gedanken ihre Zeit brauchen, bevor 
sie sich bei den Juristen durchsetzen, ist bislang die Diskussion 
kaum aus den Gleisen der 60/70er Jahre herausgekommen.11 Die 
einen hoffen - wie nun schon seit Jahrzehnten - darauf, daß innere 
Reformen in den rechtswissenschaftlichen Fakultäten und Fachbe
reichen für Straffung und Verkürzung des Studiums sorgen; die 
anderen möchten das System neu strukturieren, indem sie auf das 
1984 vom Bundesgesetzgeber aus politischen Gründen verworfe
ne Konzept der sog. einstufigen Ausbildung12 zurückgreifen und 
die bisher einheitliche Referendarausbildung in unterschiedliche 
Ausbildungsgänge für Anwälte, Justiz und Verwaltungsjuristen 
aufgliedem wollen.

Realistischerweise gilt auch für den Juristentag dieses Jahres, 
daß Juristentagsdiskussionen nicht das Ende der Debatte bedeu
ten, sondern nur einen Zwischenpunkt darstellen. Der weiteren 
Diskussion wird es dienlich sein, wenn sich die westdeutschen 
Juristen stärker, als dies bisher der Fall gewesen ist, mit der 
Struktur des DDR-Ausbildungsmodells befassen, das unabhängig 
von den ideologischen Ausbildungsinhalten zu würdigen ist. Eine 
durchgreifende Verkürzung der überlangen Ausbildung kann nur 
durch effektive Eingriffe in das überkommene Ausbildungssystem 
erreicht werden.

Die hier skizzierten Beispiele sind nur einige wenige, die - ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit - zeigen, wie falsch es wäre, wenn 
die Juristen aus der bisherigen DDR sich aus der Reformdiskus
sion der Bundesrepublik ausklinkten. Die Beteiligung an den Re
formdebatten ist vielmehr wünschenswert, mitunter sachlich sogar 
geboten. Zudem ist sie hervorragend geeignet, dazu beizutragen, 
daß die politische Vereinigung - mit Richard von Weizsäcker zu 
sprechen - auch eine „Bewußtseins-Union“ wird.
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